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Bauanzeige Nr. ……………………
Im Sinne von § 44 PBG und § 18 V PBG (vereinfachtes Verfahren) bei Um- und Anbauten, bei Klein- und Tiefbauten, Stützmauern, Fassadenrenovationen etc.

Die Bauanzeige ist im Doppel einzureichen.

Bauherr:
     
Grundeigentümer:
     
Projektverfasser:
     
Objekt (Angaben über Art und Zweck des Bauvorhabens):

     
     
GS-Nr:
     

Assek. Nr.:
     
Strasse:
     

Zone:
     
Kostenvoranschlag:

Fr.
     
Bemerkungen:

     
     
Beilagen:
-
Grundbuchplan, 2fach


-
andere Pläne, 2fach

Ort, Datum:

Unterschrift der Bauherrschaft:

     




	Verfügung

1.
❑ Das Bauvorhaben wird im vereinfachten Verfahren bewilligt.

❑ Das Bauvorhaben wird im vereinfachten Verfahren mit speziellen Bedingungen bewilligt.

❑ Für das Bauvorhaben ist das ordentliche Baubewilligungsverfahren durchzuführen.

2.
Für die Behandlung der Bauanzeige wird eine Gebühr von Fr.  …………..
erhoben.

3.
Gegen diese Verfügung kann innert 20 Tagen seit der Zustellung beim Gemeinderat Hünenberg Beschwerde erhoben werden.

4.
Mitteilung an: Bauherr / Grundeigentümer / Baukommission / Feuerschau / GVZG

6331 Hünenberg,
Bau und Planung

Bauvorsteher:


Erich Wenger, Gemeinderat


Fachperson Baurecht: 


Luzia Hurni


Allgemeine Bedingungen

1.
Die Baubewilligung ist für den Baugesuchsteller und dessen Rechtsnachfolger verbindlich.

2.
Die gemeindliche Bauordnung (BO) und die übrigen einschlägigen Reglemente bilden Bestandteil dieser Baubewilligung.

3.

Die vorliegende Baubewilligung bezieht sich auf die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse und lässt privat-rechtliche Regelungen Dritter unberührt.

4.
Reklamen, Schaukästen, Warenautomaten, Beleuchtungseffekte etc. bedürfen einer speziellen Bewilligung des Gemeinderates (§ 22 BO). Die Briefkastenanlage ist gemäss den Vorschriften der „Post“ auszuführen (Beschaffenheit, Grösse, Standort).

5.
Bezüglich Mauern und Einfriedungen wird auf § 25 BO verwiesen, zudem sind diese bewilligungspflichtig.

6.

Böschungen sind 0.50 m von der Nachbarsgrenze entfernt anzusetzen. Diese dürfen nicht steiler als im Verhältnis 2:3 angelegt werden.

7.

Die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern ist nach den gesetzlichen Bestimmungen (EG z ZGB) auszuführen.

8.

Evtl. Kanalisationsleitungen (Anschlüsse, Leitungsführungen, Schächte etc.) sind nach den gültigen Normen und Richtlinien resp. nach Angabe des Kontrollingenieurs auszuführen. Der Kanalisationskatasterplan kann bei Geozug Ingenieure AG, Obermühle 8, 6340 Baar bestellt werden (E-Mail: info@geozug.ch). Der Kanalisations - Ausführungsplan ist 3fach dem Ing.-Büro B. Stocker, Rebenweg 5, 6331 Hünenberg, Telefon 780 77 72, zur Kontrolle einzureichen. Nach Fertigstellung der Baute ist dem Kontrollingenieur vor der Schlussabnahme der «Plan des ausgeführten Bauwerkes» 2fach abzugeben.

9.

Bauabwasser darf nur über provisorische Schlammsammler in die Kanalisation eingeleitet werden. Grösse und Anzahl der Schlammsammler wird von der Baupolizei je nach Umfang der Baustelle bestimmt.

10.
Das Anbringen von Aussenantennen ist gestützt auf § 22 BO bewilligungspflichtig.

11.

Die Baubewilligung erlischt gemäss § 23 V PBG wenn nicht innert 2 Jahren ab Rechtskraft der Baubewilligung mit dem Bau begonnen wird.

12.

Vor Baubeginn sind sämtliche evtl. kantonale Bewilligungen für Ölfeuerungsanlagen, Tankanlagen, Gewässerschutzanlagen usw. einzuholen. Die feuerpolizeilichen Vorschriften sind zu beachten.

13.

Über im Baugrundstück befindliche Werkleitungen, wie Kanalisations- und Wasserleitungen, Kabelleitungen für Elektrisch und Telefon usw. hat sich der Baugesuchsteller vor Baubeginn bei den zuständigen Amtsstellen zu erkundigen. Allfällige Beschädigungen sind auf Kosten des Baugesuchstellers zu beheben.

14.

Während der Ausführung von Bauarbeiten ist jede übermässige Lärm- und Staubentwicklung zu vermeiden (§ 34 BO).

15.

Die Inanspruchnahme von Gemeindestrassen, anderen öffentlichen Strassen und öffentlichen Fusswegen für die Erstellung von Werkanschlüssen bedarf der Bewilligung durch die Bauabteilung, welche die Bedingungen in der zu erteilenden Bewilligung näher umschreibt.


Aussergewöhnlicher Aufwand für Unterhalt oder Reinigung, der durch die Bauarbeiten entsteht, wird in Rechnung gestellt.

16.
Für die Benützung von öffentlichem oder privatem Grund, ausserhalb des Baugrundstückes, hat der Baugesuchsteller die Bewilligung des betreffenden Grundeigentümers einzuholen. Eine eventuelle Entschädigung ist Sache des Baugesuchstellers. Nach erfolgter Benutzung ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen.

17.
Die Gemeinde führt je nach Umfang des Bauvorhabens folgende Kontrollen durch:


a)
Schnurgerüstkontrolle


b)
Sockelkontrolle


c)
1. Kanalisationskontrolle:



Die Leitungsgräben dürfen erst nach erfolgter Kontrolle eingedeckt werden.

2. Kanalisationsschlusskontrolle:

Vor der Schlusskontrolle sind die Leitungen einwandfrei zu reinigen.


d)
Rohbaukontrolle


e)
Farbkontrolle der Fassaden. Für diese Kontrolle sind die Farbmuster an der Fassade anzubringen.


f)
Kontrolle bei Bauvollendung, Bezugskontrolle

Sämtliche Kontrollen sind unter Verwendung beiliegender Karten der Bauverwaltung rechtzeitig zu melden.

18.
Die feuerpolizeilichen Kontrollen sind dem Feuerschauer rechtzeitig zu melden.

19.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bewilligung werden nach § 70 PBG geahndet. 

